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Hey hey,

danke für die Rückmeldungen. Elterngeld möchte ich nur voll in den Monaten 13/14
beanspruchen.

In den Monaten 1/2 hätte ich dann 50 % Gehalt, meine Freundin aufgrund des Mutterschutzes
ja noch volle Gehalt, was super passt, denn dadurch erhalte ich den vollen Elterngeldanspruch
in Monat 13/14, wenn ich es richtig kalkuliert habe.

In Monat 15 wollte ich dann ja mit den 50 Prozent Gehalt wieder auskommen, denn meine
Partnerin arbeitet dann ja wieder voll.

Die Partnermonate lohnen sich nur sehr bedingt, da wir beide Lehrer sind und es dort ja auch
um die Einkommenshöhen geht, die trotz Teilzeit aus Sicht des Elterngeldes hoch sind,
pauschal das halbe Elterngeld ist es dann also leider nicht. Gehen beide 50 Prozent bspw
arbeiten über vier Monate (bei unserem Modell Monate 15-18) hat man immer noch deutlich
weniger Geld zur Verfügung als wenn einer Vollzeit und der andere ein bisschen arbeitet.
Natürlich setzt dies voraus, dass man das Kind betreuen lassen kann. Hätte man bei diesen
Partnermonaten denn einen Anspruch darauf, dass Elternteil 1 bspw Montag und Dienstag
arbeitet und Elternteil zwei dann Mittwoch und Donnerstag seine Stunden absolviert, sodass
immer jemand da ist zur Betreuung?

Und: hat man generell bei Teilzeit in Elternzeit einen Anspruch darauf, dass die Stunden auch
zusammenhängen an einem Vormittag liegen? Würde man drei Tage bspw Stunde 1-6 mit
Springstunden haben, wird der Zweck der Teilzeit in Elternzeit ja eig ad absurdum geführt.
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